
 

Leitsatz zu Beschluss 21-51 

 

Entscheidungserhebliche Normen: 

§ 97 Abs. 4 GWB 

§ 77 Abs. 2 VgV 

 

1. Bei der Entscheidung über eine gemeinsame Vergabe mehrerer Fachplanungsleistungen 

muss sich der Auftraggeber mit der Koordinierungspflicht des Objektplaners in Bezug auf 

alle Fachplanerleistungen als Grundleistung in den Lph 1-3 und 5 nach Anlage 10 zu 

§ 34 HOAI auseinandersetzen. Er kann nicht ohne konkrete Anhaltspunkte unterstellen, 

dass der Objektplaner die Koordinierungsleistung nicht oder nur schlecht erbringen wird. 

2. Das Interesse des Auftraggebers fachplanungsübergreifende Lösungsvorschläge bereits 

im Rahmen der Vergabe als Zuschlagskriterium berücksichtigen zu können, kann dage-

gen als für eine Gesamtvergabe sprechender Aspekt berücksichtigt werden. 

3. Spätestens seit dem Wegfall der verbindlichen Mindestsätze der HOAI muss eine ange-

messene Vergütung i.S.d. § 77 Abs. 2 VgV nicht mehr zwingend auf der Basis der HOAI 

ermittelt werden. 

4. Es ist nicht zu beanstanden, die Vergütung nach dem konkreten, von der Vergabestelle 

realistisch prognostizierten Zeitaufwand für die zu erbringenden Planungsleistungen un-

ter Ansatz angemessener Stundensätze zu bestimmen. 

5. In diesem Fall erfordert die Festsetzung einer angemessenen Vergütung regelmäßig die 

Deckung des für die Erledigung der geforderten Aufgabe notwendigen, geschätzten Zeit-

aufwandes unter Ansatz angemessener Stundensätze (VK Sachsen, Beschluss vom 

05.02.2019 – 1/SVK/038-18). 

6. Die Erwägungen des BGH im Urteil vom 13.01.2017 – X ZR 93/15 zu einer (lediglich) 

teilweisen Erstattung des Aufwands in einem Vergabeverfahren können nicht auf die 

vergaberechtlich geforderte Festsetzung einer angemessenen Vergütung nach § 77 Abs. 

2 VgV übertragen werden.  


